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Beschlussvorlage
 
Vorlage: BV/0610/2025 Datum: 30.10.2025

Dezernat 2

Verfasser: 51-Jugendamt Az.: 511001

Betreff:

Erhöhung der Essensbeiträge in städtischen Kindertagesstätten

Gremienweg:
12.12.2025 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

17.11.2025 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

13.11.2025 Jugendhilfeausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Beschlussentwurf:
Der Stadtrat beschließt, dass die Essensbeiträge in den städtischen Kindertagesstätten Eulenhorst, 

Zauberland, Rappelkiste und Pusteblume zum 01. Januar 2026 auf monatlich 68,00 € angehoben 

werden.
 
 
 
Begründung:

Gemäß § 26 Abs. 4 KiTaG i.V.m. § 9 Abs. 1 der Kita-Satzung der Stadt Koblenz wird für 

Mittagessen und Verpflegung in Tageseinrichtungen auf Basis der tatsächlichen monatlichen 

Kosten ein gesonderter Beitrag erhoben. 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat zuletzt mit Wirkung zum 01.03.2009 den monatlichen Essensbeitrag 
für die städtischen Kitas Eulenhorst, Zauberland, Rappelkiste und Pusteblume von 41,00 € 

(Festlegung aus dem Jahre 1995) auf 55,00 € angehoben. Der Beitrag für die Kita Pusteblume in der

Großsiedlung Neuendorf wurde später auf 49,00 € angepasst. In der Kita-Klitzeklein, die zum 

01.07.2021 in städtische Betriebsträgerschaft übernommen wurde, wird frisch gekocht und ein 

kostendeckender Essensbeitrag i.H.v 82,00 € erhoben.

 
Die Mittagsverpflegung für die vier erstgenannten Kitas erfolgt seit Jahren durch einen Caterer aus 

Koblenz, der stets einziger Bieter im jeweiligen Ausschreibungsverfahren war; der aktuelle 
Vergabezeitraum endet am 31.12.2025. Der Preis pro Mahlzeit beträgt 4,50 €. Im Rahmen des 

neuen Ausschreibungsverfahrens erhielt ein neuer Anbieter den Zuschlag, welcher eine Mahlzeit 
zum Preis von je 3,99 € anbietet. Derzeit nehmen 372 Kinder am Mittagessen in städtischen Kitas 

teil. Hiervon erhalten 99 Kinder eine Erstattung der Essensbeiträge im Rahmen der Leistungen für 

Bildung und Teilhabe. 
 
Die letzte Anpassung der Essensbeiträge für die Kitas Eulenhorst, Zauberland, Rappelkiste und 

Pusteblume liegt inzwischen 16 Jahre zurück. Die Beiträge sind nicht mehr kostendeckend. Der 

jährliche Fehlbetrag für die Stadt beträgt im Jahr 2025 rund 71.000 €. Unter Zugrundelegung des 

neuen Preises (3,99 €) würde der Fehlbetrag in den Folgejahren ca. 43.000 € betragen.
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Entsprechend der städtischen Kita-Satzung und aufgrund der angespannten Haushaltslage ist es 

geboten, die Essensbeiträge für die vier vorgenannten städtischen Kitas anzupassen. Die 

monatlichen Essensbeiträge sollen daher zum 01.01.2026 auf 68,00 € angehoben werden. Da für 

einkommensschwache Familien die Kosten für die Verpflegung in Kitas im Rahmen der Bildung- 

und Teilhabeleistungen übernommen werden, kann bezüglich der Kita Pusteblume in Neuendorf auf

eine separate Beitragsfestsetzung verzichtet werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:
Die beabsichtigte Erhöhung der Essensbeiträge führt im Produkt 3651 „Tageseinrichtungen für 

Kinder“ in Zeile 4 „Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte“ ab dem Haushaltsjahr 2026 zu 

Mehrerträgen i.H.v. rd. 43.000 Euro. Im Haushaltsplanentwurf 2026 sind derzeit noch Mehrerträge 

in Höhe von 71.000 Euro eingeplant. Dafür wurde eine Erhöhung der Essensbeiträge auf monatlich 

77,00 Euro zugrunde gelegt. Aufgrund des günstigeren Angebots nach der Ausschreibung genügt 

eine Erhöhung auf 68,00 Euro monatlich, um die Kostendeckung zu gewährleisten. Durch den 

günstigeren Mahlzeitenpreis entstehen außerdem Minderaufwendungen i. H. v. 26.000 Euro. Eine 

Anpassung der Ansätze erfolgt über die Änderungsliste.

 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
keine
 
 
 




